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Vorhabenbezogener Bebauungsplan

Der Rat der Stadt Bochum hat gemäß § 10 Abs. 1

BauGB in der öffentlichen Sitzung am

................................................ diesen Bebauungs-

plan als Satzung beschlossen.

Bochum, den ................................................

......................................................................
Oberbürgermeister        

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Beschluss des Bebauungsplanes wurde gemäß

§ 10 Abs. 3 BauGB am ...............................................

ortsüblich bekannt gemacht.

Mit der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan

in Kraft und wurde in das Internet eingestellt.

Bochum, den ................................................

Der Oberbürgermeister
I.A.

......................................................................

INKRAFTTRETEN

Der Bebauungsplan besteht aus diesem Blatt.

Bochum, den ................................................

Der Oberbürgermeister
I.A.

......................................................................

BLATTZAHL

Für die Erarbeitung des Planentwurfes.Die Planunterlage entspricht den Anforderungen

des § 1 der Planzeichenverordnung 1990.

Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist

geometrisch eindeutig. Der Katasterbestand der

Planunterlage ist vom 20.01.2020.

Bochum, den ................................................

Der Oberbürgermeister
I.V.                                       I.A.

.....................................       .....................................
Stadtbaurat              Leitung des Amtes für 

                            Stadtplanung und Wohnen

Bochum, den ................................................

Amt für Geoinformation,
Liegenschaften und Kataster
I.A.

......................................................................

KATASTERBESTAND PLANENTWURF

Sofern in diesem Bebauungsplan in Fest-

setzungen DIN-Normen und/oder sonstige

außerstaatliche Regelwerke verwendet wurden,

können diese beim Amt für Stadtplanung und

Wohnen im Technischen Rathaus,

Hans-Böckler-Straße 19, 44787 Bochum,

Zimmer 1.0.210 (Planauslage) nach Termin-

vereinbarung eingesehen werden.

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom
21. Juli 2018 (GV.NRW. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490)

Abkürzungen:

BGBl.   Bundesgesetzblatt

GV. NRW   Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen

EINSICHTNAHME IN DIN-NORMEN UND
SONSTIGE REGELWERKE

RECHTSGRUNDLAGEN

Pflanzliste C für die extensive Dachbegrünung / Dachbeflanzung:

8.3 Pflanzbindungen - Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen - Begrünung
Schallschutzwand und Fassade des Hauptbaukörpers zur Bergwerksstraße (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Im sonstigen Sondergebiet ist die zwischen den zeichnerisch festgelegten Punkten F und G verlaufende Schallschutzwand
an ihrer der Tiefgarage abgewandten Seite mit standortgerechten Schling- und Kletterpflanzen gemäß Pflanzliste D
(Auswahl aus der Pflanzliste D) zu begrünen und mit Ersatzverpflichtung dauerhaft zu unterhalten. Bei Schling- und
Kletterpflanzen, die nicht selbst haften, sind Kletterhilfen anzubringen. Es ist je 0,5 Meter Wandlänge mindestens eine
rankende, klimmende oder schlingende Pflanze (Pflanzqualität 4 - 6 Triebe, mit Topfballen, Höhe 90 - 100 cm) zu pflanzen.
Der Pflanzabstand zwischen Pflanze und Schallschutzwand soll 30 bis 40 cm nicht unter- bzw. überschreiten. Das
Pflanzbeet muss mindestens 40 cm x 40 cm groß sein.
Ferner ist die im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellte zur Bergwerksstraße gelegene Fassade des
Hauptbaukörpers (Ansicht Nr. 4) in der Weise zu gestalten, dass die Wandfläche mit standortgerechten Schling- und
Kletterpflanzen gemäß Pflanzenliste D (Auswahl aus der Pflanzenliste D) insgesamt zu mindestens 20 % zu begrünen und
mit Ersatzverpflichtung dauerhaft zu unterhalten ist. Bei Schling- und Kletterpflanzen, die nicht selbst haften, sind
Kletterhilfen anzubringen. Der Pflanzabstand zwischen Pflanze und Wandscheibe soll 30 bis 40 cm nicht unter- bzw.
überschreiten. Das Pflanzbeet muss mindestens 40 cm x 40 cm groß sein.

Pflanzliste D für die Auswahl der Rankpflanzen für die 2 m hohe Schallschutzwand sowie die zur Bergwerksstraße
gelegene Fassade:

9. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die in der Plankarte festgesetzten Flächen mit der Kennzeichnung „g“ sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB mit einem
Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. Bei der Begründung des Gehrechtes können geringfügige
Abweichungen von den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen „g“ bis zu einem Maß von 1,0 m zugelassen werden.

10. Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW

10.1 Dachform - Dachneigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO NW)

Im Sonstigen Sondergebiet sind ausschließlich Flachdächer, d. h. Dächer mit einer Neigung von weniger als 10 Grad,
zulässig. Solarthermieanlagen und Photovoltaikanlagen sind grundsätzlich zulässig.

10.2 Werbeanlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 Abs. 1 und Abs. 4 BauO NRW)

      Allgemeines

      Als Werbeanlagen im Sinne dieser Festsetzung gelten die in § 10 Abs. 1 BauO NRW
  aufgeführten Werbeanlagen.

                 Nicht als Werbeanlagen gelten:
      a. Hinweisschilder unter 0,25 m² auf Name, Beruf, Öffnungs- und Sprechzeiten oder ähnliches, die an der Stätte der
          Leistung angebracht sind.
      b. Hinweisschilder an Baustellen auf Projekte, Bauherren und an der Ausführung Beteiligter sowie 

    Betriebsverlagerungen   und Wiedereröffnungen.

    In dem Sonstigen Sondergebiet (SO) gelten folgende Regelungen für den großflächigen Lebensmittelmarkt und die
    ergänzenden Nutzungen:

    Die Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Fremdwerbung ist nicht zulässig.

    Werbeanlagen sind an allen Fassaden bis zur maximalen Gebäudehöhe des eingeschossigen Baukörpers zulässig.

    Die Werbeanlagen sind nur bis zur jeweiligen Gebäudeoberkante zulässig.

 Werbeanlagen an Gebäuden
    - mit Blink-, Lauf- bzw. Wechselbeleuchtung,
    - oder die mehr als 1,0 m vor die Fassadenvorderkante auskragen,
    - oder die oberhalb der Gebäudeattika oder auf Vordächern angebracht werden sind unzulässig
      (§9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 Abs. 1 und Abs. 4 BauO NRW).

KENNZEICHNUNGEN

1. Bergbau

Im Grenzbereich, sowie im Umfeld und in unmittelbarer Nachbarschaft des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind den
Archivunterlagen bei der E.ON SE Hinweise auf tagesnahen Uraltbergbau, der geplante Bauvorhaben gefährden kann, zu
entnehmen. In den vorliegenden Unterlagen ist an der nordöstlichen Bebauungsplangrenze ein Flözaufschluss
dokumentiert. Im gesamten Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans kann nach den geologischen
Gegebenheiten Abbau Dritter, den die E.ON SE nicht zu vertreten hat, nicht ausgeschlossen werden. Unter dem Plangebiet
kann heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau nicht ausgeschlossen werden. Vor der Durchführung von Baumaßnahmen
ist die Standsicherheit der Tagesoberfläche durch einen von der Bezirksregierung Arnsberg öffentlich bestellten und
vereidigten Sachverständigen für Bergschadenskunde/ Markscheidewesen nachzuweisen. Der Nachweis ist der
Baugenehmigungsbehörde vorzulegen.

2. Ausgasungen aus dem Karbongebirge

Das Plangebiet liegt in einem durch Bergbau beeinflussten Gebiet.

Aufgrund möglicherweise auftretender Gaszuströmungen können bei Neubauvorhaben und bei Tiefbaumaßnahmen
Vorsorgemaßnahmen erforderlich werden, die durch einen Sachverständigen zu konzipieren sind. Da es zur bautechnischen
Beherrschung von Methanaustritten bislang keine technischen Normen oder einheitlichen Ausführungsrichtlinien gibt, bieten
das für die Ausführung von Gasflächendrainagen entwickelte „Handbuch Methangas” der Stadt Dortmund und das
„Handbuch zur bautechnischen Beherrschung von Methanaustritten mittels Geotextilien” der TFH Georg Agricola in Bochum
technische Lösungen an.

Für weitere Informationen hinsichtlich gegebenenfalls erforderlich werdender Sicherungsmaßnahmen bezüglich
Standsicherheit und/oder Grubengasaustritten wenden Sie sich bitte an die Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 -
Bergbau und Energie in NRW -  in 44135 Dortmund, Goebenstraße 25 (Tel.: 02931/82 0).

HINWEISE

1. Bodenbelastungen / Altlasten

Werden im Rahmen der Erdarbeiten Bodenauffälligkeiten, z. B. hinsichtlich Geruch, Farbe, Konsistenz, Zusammensetzung
angetroffen, so ist unverzüglich das Umwelt- und Grünflächenamt - Untere Bodenschutzbehörde - zu informieren, damit ggf.
weiterführende Maßnahmen hinsichtlich umwelttechnischer Belange abgestimmt und ausgeführt werden können. Im Zuge
von Erdarbeiten sind ggf. vorhandene Auffüllungen fachgerecht zu entsorgen. Sollten aufgefüllte Materialien auf der Fläche
umgelagert werden, so ist dieses mit der Unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen.

2. Bodenschutz

Beim Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in die durchwurzelbare Bodenschicht sind die Anforderungen des § 12
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sowie das Merkblatt 44 des Landesamtes für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) zu beachten. Beim Einbau von extern angelieferten Bodenmassen, z.
B. für Rahmengrün, Freiflächen etc., sind die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung einzuhalten.
Dies ist durch entsprechende chemische Analytik zu belegen. Die im Rahmen der Baumaßnahme anfallenden
Auffüllungsmaterialien sind vom gewachsenen Boden zu trennen. Es gilt zu beachten, dass eine saubere Trennung der
Materialien erfolgt, damit eine Vermischung und Verschlechterung der Materialien auszuschließen ist.

3. Bodendenkmäler

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d. h., Mauern, alte Gräben,
Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten,
aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) und/oder Relikte des Bergbaus
(Stollen, Schächte, usw.) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern und/oder Relikten des Bergbaus ist der
Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel. 0 27 61/93 75
0; Fax 0 27 61/93 75 20) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem
Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden
freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und
für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NRW).

4. Kampfmittel

Weist bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige
Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst durch die
Ordnungsbehörde oder die Polizei zu verständigen.

5. Versorgungsanlagen - bestehende Leitungen

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 965 liegen innerhalb der öffentlichen Gehwegfläche der
Karl-Friedrich-Straße Versorgungsanlagen. Die Strom-, Fernmelde- und Beleuchtungskabel sowie eine Gas- und eine
Wasserleitung dienen der Versorgung der näheren Umgebung und der angrenzenden Ortsteile. Die Planung muss entweder
so ausgelegt werden, dass auf die Leitungen und Kabel keine Einwirkungen stattfinden können, oder es bedarf der
Sicherung bzw. Umlegung dieser Leitungen und Kabel. Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich ist es
notwendig, bei der Planauskunft der Stadtwerke Bochum Holding GmbH die Bestandspläne abzufordern.

6. Artenschutzrechtliche Belange

Um ausschließen zu können, dass es baubedingt zu einer unvermeidbaren Verletzung / Tötung von Individuen der
Zwergfledermaus im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kommen kann, ist eine ökologische Baubegleitung mit Kontrolle
der Gebäude (-teile) unmittelbar vor Beginn der Rückbauarbeiten durchzuführen. Zudem sollen drei Fledermauskästen an
dem geplanten Neubau bzw. an geeigneten Stellen in der Umgebung angebracht werden, um gewährleisten zu können,
dass die ökologische Funktion der Lebensstätten der Art im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. Abbrucharbeiten
des Gebäudes und die Überbauung der Grün- und Gewerbeflächen bzw. Baufeldräumung sind in dem Zeitraum von Anfang
Oktober bis Ende Februar (01.10. - 28./29.02. durchzuführen, damit eine Tötung von Individuen (nicht flüggen Jungvögeln)
der Brutvögel vermieden werden kann. An dem geplanten Neubau sind an geeigneter Stelle drei Sperlingskoloniehäuser mit
je drei Brutkammern nach Vorgaben des Nistkastenherstellers anzubringen, um gewährleisten zu können, dass die
ökologische Funktion der Lebensstätten dieser Art im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. Im Rahmen einer
Erfolgskontrolle ist durch einen Fachgutachter zu kontrollieren, ob die Nisthilfen Akzeptanz finden. Diese Kontrolle ist
mindestens für zwei Brutperioden (über zwei Jahre) durchzuführen und der Unteren Naturschutzbehörde Bochum das
Ergebnis mitzuteilen.

7. Nebenanlagen Elektrizität

Für die Stromversorgung des geplanten großflächigen Einzelhandelsbetriebs ist die Errichtung einer
10kV-Transformatorenstation erforderlich. Der Vorhabenträger muss sich zur Festlegung des Standortes frühzeitig mit der
Stadtwerke Bochum Netz GmbH in Verbindung setzen.

8. Fernmeldetechnische Nebenanlagen

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den
Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im
Baugebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung West, Karl-Lange-Straße 29, 44791 Bochum, so
früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt wird. Bei Änderungen ist die Deutschen
Telekom Technik GmbH erneut zu beteiligen.

9. Der Planung zugrundeliegende Vorschriften

Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) können während
der Dienststunden bei der Stadt Bochum im Technischen Rathaus, Hans-Böckler-Straße 19, im Amt für Stadtplanung und
Wohnen eingesehen werden.

10. Naturschutzrechtlicher Ausgleich

Gemäß § 15 Absatz 6 BNatSchG i. V. m. § 1a Absatz 3 BauGB erfolgt der naturschutzrechtliche Ausgleich über planinterne
Ausgleichsmaßnahmen sowie eine Ersatzgeldzahlung. Die Ausgleichsbilanzierung wird dazu im Landschaftspflegerischen
Fachbeitrag dargelegt. Nach der Ermittlung zeigt sich, dass ein Kompensationsdefizit von ca. 2.908 Wertpunkten besteht.

Der Vorhabenträger/Grundstückseigentümer verpflichtet sich, die ökologische Kompensation für die Eingriffe in Natur und
Landschaft vollständig über eine Ersatzgeldzahlung an die Stadt Bochum zu leisten. Die Stadt verpflichtet sich, auf einem
städtischen Grundstück, eine Teilfläche (Gemarkung Höntrop, Flur 13, Flurstück 257, 969,3 m² groß, eingetragen im
Grundbuch von Höntrop) in der erforderlichen Größenordnung von 2.908 (Öko-) Punkten aus dem städtischen Ökokonto
auszubuchen. Damit ist eine vollständige Kompensation des Eingriffs sichergestellt.

Der Erwerb der Öko-Punkte wird im Durchführungsvertrag geregelt.

-

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 Abs. 3 BauNVO)

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Lebensmittelmarkt mit Shops/Gastronomie“

1. Das Sondergebiet dient der Unterbringung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes (Lebensmittelmarkt mit Shops und 
    Gastronomie-Bereich) mit einer Gesamtverkaufsfläche von 2.200 qm.

2. Folgende naheversorgungsrelevante Sortimente gemäß der Bochumer Sortimentsliste (Masterplan Einzelhandel -     
Nachjustierung 2017) sind zulässig:

- Nahrungs- und Genussmittel inkl. Kaffee / Tee / Tabakwaren;
- Getränke inkl. Wein / Sekt / Spirituosen;

   - Back- und Fleischwaren;
   - Drogeriewaren;

- Parfümerie- und Kosmetikartikel;
- Pharmazeutika (freiverkäuflich), Reformwaren;

   - Schnittblumen;
   - Zeitungen / Zeitschriften.

   Auf maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche sind sonstige zentrenrelevante und nicht zentrenrelevante Sortimente gemäß
    der Bochumer Sortimentsliste zulässig.

Abweichend hiervon sind in dem Shop 1 (einschließlich Gastronomie-Bereich und Terrasse) nur Backwaren und in dem
Shop 2 nur Schnittblumen zulässig.

Ausnahmsweise ist eine der Versorgung des Gebietes mit Elektrizität dienende Nebenanlage (10kV-Transformationstation)
zulässig.

Bochumer Sortimentsliste gemäß Einzelhandels- und Zentrenkonzept: Masterplan Einzelhandel - Nachjustierung 2017

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

Geschossigkeit (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 i.V. m. § 16 Abs. 5 BauNVO)

Ein Obergeschoss ist nur innerhalb der festgesetzten Fläche für Obergeschosse (OG) zulässig.

2.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf die im Vorhaben- und Erschließungsplan zeichnerisch festgelegte maximale
Attikahöhe des Erdgeschosses (EG) von 167,0 m ü. NHN bzw. die maximale Attikahöhe des Obergeschosses (OG) von
171,0 m ü. NHN beschränkt. Bezugspunkt für die festgesetzten Höhen ist das Normalhöhennull (NHN).

Die festgesetzten Maximalhöhen baulicher Anlagen dürfen durch untergeordnete Teile notwendiger technischer Anlagen
(bspw. Schornsteine, Belüftungsanlagen, Luftauslässe, Gewerbekälte, RWA) um maximal 3 m überschritten werden. (§ 16
Abs. 6 BauNVO)

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 Abs. 4 BauNVO)

Für das sonstige Sondergebiet wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Zulässig sind Gebäude mit einer Länge von
über 50 m. Seitliche Grenzabstände sind einzuhalten.

4. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die zur Karl-Friedrich-Straße hin festgesetzte nordöstliche Baugrenze darf von Vordächern bis zu einer Tiefe von maximal 3
m überschritten werden. Unterirdische konstruktionsbedingte Überschreitungen aller Baugrenzen sind bis zu 0,8 m zulässig.
Oberirdische konstruktionsbedingte Überschreitungen aller Baugrenzen sind bis zu 0,2 m zulässig.

5. Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Die Errichtung einer Tiefgarage (TGa) ist innerhalb der festgesetzten Fläche für die Tiefgarage (TGa) sowie innerhalb der
Baugrenze zulässig. Die Errichtung von Pkw-Stellplätzen ist nur unterhalb der Geländeoberfläche innerhalb der mit TGa
festgesetzten Fläche oder unterhalb der Geländeoberfläche innerhalb der Baugrenze zulässig. Untergeordnete
Nebenanlagen, die im funktionalen Zusammenhang mit der Vorhabennutzung stehen, sind innerhalb dieser Flächen
ebenfalls zulässig. Unterirdische konstruktionsbedingte Überschreitungen der festgesetzten Flächen für die Tiefgarage sind
bis zu 0,8 m zulässig. Außerhalb des festgesetzten Tiefgaragenbereichs sowie außerhalb der Baugrenze ist die Errichtung
von (oberirdischen) Stellplätzen und Garagen oder Anlagen für den ruhenden Verkehr unzulässig. Die Anbindung der
Tiefgarage ist ausschließlich auf der zeichnerisch als Ein-/Ausfahrt Tiefgarage festgesetzten Fläche zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr.
24 BauGB).

6. Flächen für Fahrradabstellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO)

Im sonstigen Sondergebiet sind Fahrradabstellplätze im Sinne untergeordneter Nebenanlagen, die im funktionalen
Zusammenhang mit der Vorhabennutzung stehen, auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig (§ 9 Abs.
1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO).

7. Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

7.1 Schallschutzwände (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

In den zeichnerisch durch Signatur festgesetzten Bereichen ist eine Schallschutzwand zu errichten.

Die Oberkante der Schallschutzwand darf eine geradlinige Verbindungslinie zwischen den zeichnerisch festgesetzten
Punkten A und B, B und C, D und E sowie F bis L nicht überschreiten. Dabei sind für die Höhenlage der Punkte A bis L
folgende Höhen über Normalhöhennull (NHN) zugrunde zu legen:

A = 159,0 m ü. NHN
B = 159,0 m ü. NHN
C = 160,0 m ü. NHN
D = 161,0 m ü. NHN
E = 160,0 m ü. NHN
F = 159,0 m ü. NHN
G = 159,0 m ü. NHN
H = 159,0 m ü. NHN
I = 159,0 m ü. NHN
J = 159,0 m ü. NHN
K = 159,0 m ü. NHN
L = 159,0 m ü. NHN
Dabei sind die Schallschutzwände A - C und F - L in mindestens 1,9 m Höhe über dem Gelände und die Schallschutzwand
D - E in mindestens 3,5 m Höhe über dem Gelände herzustellen.

7.2 Auskleidung Deckenunterseite Parkdeck Tiefgarage (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zur Schaffung von 2.500 m² äquivalenter Absorptionsfläche ist die Deckenunterseite des Parkdecks mit
schallabsorbierendem Material auszukleiden.

8. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25
BauGB)

8.1 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen - Rahmenpflanzungen Sonstiges
Sondergebiet (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes sind in den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen AF (Rahmenpflanzung) mindestens 11 standortgerechte Bäume 2. Ordnung in der Pflanzqualität
"Hochstamm, 4 x verpflanzt, mit Drahtballierung, Stammumfang 20 - 25 cm" gemäß der Pflanzliste A (Auswahl aus der
Pflanzliste A) anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit gleichwertig zu ersetzen. Die Einzelbäume sind
nach Fertigstellung des Gebäudes mit einem Pfahldreibock zu sichern. Die Anpflanzung der festgesetzten Bäume ist ein
Jahr nach Fertigstellung der Erschließung nachzuweisen. Die Anpflanzung aller weiteren Begrünungsmaßnahmen ist zwei
Jahre nach Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme nachzuweisen. Die im Vorhaben- und Erschließungsplan
dargestellten Bestandsbäume sind gemäß § 9 Abs.1 Nr. 25 b BauGB dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

Die Errichtung der benötigen 10-kV Transformatorenstation innerhalb der Pflanzfläche ist zulässig.

Innerhalb der Grünflächen sind zusätzlich zu den Bäumen standortgerechte, mindestens mittelgroße Laubsträucher 
(Pflanzqualität: Strauch, 4-triebig, ohne Ballen, Höhe 60 -100 cm) anzupflanzen; die Sträucher gemäß Pflanzliste B 
(Auswahl aus der Pflanzliste B) sind über die Pflanzfläche verteilt in einem Pflanzabstand von 1,5 - 2,0 m zu pflanzen und
dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit gleichwertig zu ersetzen. Die Flächen zwischen den Baum- oder 
Strauchbepflanzungen sind mit einer Einsaat von Blumenrasen bzw. Blumenwiese (z. B. Regiosaatgut des Anbieters 
Rieger-Hofmann) bzw. Bodendecker (Storchschnäbelarten - Geranien, Waldsteinien - Waldsteinia, 
Frühlings-Nabelnüsschen - Omphalodes verna, Kleines Immergrün - Vinca minor und Elfenkrokus - Crocus tommasinianus,
Polsterphlox - Phlox subulata) zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

8.2 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen - extensive Dachbegrünung (§ 9
      Abs. 1 Nr. 25 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW)

Die Flachdächer sind mit einer extensiven Dachbegrünung mit einem Substrataufbau von mindestens 12 cm zu versehen.
Die Dachfläche von ca. 2.500 m² Größe ist mit einer Dachbegrünung als Aussaat (z. B. Regiosaatgut des Anbieters
Rieger-Hofmann oder gleichwertig) oder als Stauden- bzw. Sedum-Pflanzung gemäß Pflanzliste C mit mindestens 15
Pflanzen pro m² oder gleichwertig zu bepflanzen, anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Dabei sollten Gräser einen
Prozentsatz von 30 % nicht überschreiten. Von der Dachbegrünung ausgenommen sind notwendige technische Aufbauten,
Treppenhäuser, Lichtkuppeln und Entfluchtungen sowie zur Wartung erforderliche Zuwegungen.

Pflanzliste A für die Auswahl von Bäumen im Plangebiet:

Pflanzliste B für die Auswahl von Stäuchern und Heistern im Plangebiet:

Die Schallschutzwände können an der Tiefgarageneinfahrt, auf einer Länge von bis zu 5,0 m von der Grundstückgrenze
aus in Richtung Westen mit einem Wert gemäß Ziffer 2.2 „Schallabsorption“ der ZTV-Lsw 06 von DLa < 4 dB auf der
gesamten Länge, reflektierend ausgeführt werden. Somit können die Schallschutzwände auch aus transparenten
Elementen bestehen.
Alle anderen Schallschutzwände müssen in Richtung der Geräuschquellen des Marktes - also an der zum Markt orientierten
Seite - hoch absorbierend im Sinne der ZTV-Lsw 06, mindestens nach Gruppe A3 mit DLa = 8 - 11 dB ausgeführt werden.
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)
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